
 
Herzenswärme ist  

keine Frage der  
Umgebungstemperatur 

Lothar J. Seiwert  

Geänderte Öffnungszeiten -  
Faschingsdienstag 

 

Liebe Mitglieder, 

am Faschingsdienstag, den 13. Februar 2024 ist unsere  
Geschäftsstelle ab 12 Uhr geschlossen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fasching feiern und 
sind am Mittwoch, den 14. Februar wieder wie gewohnt für 
Sie da! 

Ihre Gartenstadt-Genossenschaft  

Mannheim eG 

 


Neujahr 
Das alte Jahr vergangen ist, 
das neue Jahr beginnt. 

Wir danken Gott zu dieser Frist. 
Wohl uns, dass wir noch sind! 

Wir sehn aufs alte Jahr zurück, 
und haben neuen Mut. 

Ein neues Jahr, ein neues Glück. 
Die Zeit ist immer gut. 

(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) 

(Quelle: https://www.gedichte.ws/neujahrsgedichte#) 

Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG  
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 Vertreterwahl 2024 
Wie schon mehrfach in den letzten Ausgaben dieser 
Zeitung erwähnt, sind die Vertreter der Mitglieder - sie 
bilden zusammen die Vertreterversammlung - neu zu 
wählen. Am 30. November 2023 hat der Wahlaus-
schuss unter Berücksichtigung aller Interessenten, die 
unserem Aufruf sich für das Vertreteramt zur Verfügung 
zu stellen gefolgt sind, eine Wahlliste aufgestellt. 

Die 87 Kandidaten in dieser Liste sind bereit, sich für 
die Belange der über 8.600 Mitglieder, die der Garten-
stadt-Genossenschaft angehören, in der Vertreterver-
sammlung zu engagieren. Dazu kommen nochmals 21 
Kandidaten, die als Ersatz bei Ausfall eines gewählten 
Vertreters nachrücken. Neben neuen Kandidaten, die 
erstmals kandidieren, waren dankens werterweise auch 
viele „alte Hasen“, also langjährige Vertreter, zur erneu-
ten Kandidatur bereit. 

In diesem Zusammenhang wollen wir ausdrücklich auf 
die Möglichkeit hinweisen, dass die Mitglieder weitere 
Listen aufstellen können. Alle zusätzlichen Listen müs-
sen von mindestens 100 Mitgliedern unterzeichnet 
sein. Wird ein Kandidat auf mehrere Listen gesetzt, 
muss er sich entscheiden, auf welcher Liste er gewählt 
werden will. Zusätzlich muss die einzureichende Liste 
vollständig sein, d.h. sie muss 87 Kandidaten aus den 
jeweiligen Wohngebieten und mindestens 20 Ersatz-
vertreter umfassen.  

Weitere Wahllisten sind spätestens bis zum 1. März 
2024 einzureichen. Später eingehende Vorschläge 
können keine Berücksichtigung finden. 

Die Wahl zur Vertreterversammlung findet am 
11.04.2024 von 8 - 12 Uhr und von 13 - 16.30 Uhr 

im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes, 
in K2, 12-13, 68159 Mannheim  

(Information/Spareinrichtung) statt. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Personalausweis zu 
der Wahl mitzubringen. 

Der Wahlausschuss hat auf Seite 2 folgende Liste auf-
gestellt: 
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info@gartenstadt-genossenschaft.de 

Tel.: 06 21 / 1 80 05-0,  

Fax: 06 21 / 1 80 05-48 

www.gartenstadt-genossenschaft.de

Unsere Öffnungszeiten 

vormittags:    Mo bis Fr 8.00 - 12.00 Uhr  

nachmittags: Mo bis Mi 13.00 - 16.30 Uhr,  
Do 13.00 - 18.00 Uhr

Fortsetzung auf Seite 2

Bitte beachten!  

Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten stehen in der Ge-

schäftsstelle in K 2, 12-13, 68159 Mannheim, bis voraussicht-

lich 31.03.2024 keine Kundenparkplätze zur Verfügung!



 
 

„Zu fürchten sind,  

die nicht sagen, was sie denken,  

und die nicht denken,  
was sie sagen“ 

– Paul Valéry  –

Am 09. November 2023 trafen sich die Mitglieder der Selbsthilfe Gartenstadt e.V. in 
der Begegnungsstätte Langer Schlag 48-50 in Mannheim-Gartenstadt zur jährlich 
stattfindenden Mitgliederversammlung. Satzungsgemäß wurde über den Jahresbericht 
des Vorstands, die Feststellung des Vermögensstatus und der Erfolgsrechnung, die 
Entlastung des Vorstands und die Genehmigung des Haushaltsplans beschlossen.  

Im Jahr 2022 förderten die 116 Mitglieder ihren Verein mit Beiträgen in Höhe von rund 
3.064.- € mit dem Ziel, zum einen die Jugend- und Altenhilfe zu fördern und zum an-
deren hilfs- und pflegebedürftige Personen zu unterstützen, so dass diese möglichst 
lebenslang eigenständig den Haushalt der bezogenen Genossenschaftswohnung füh-
ren können.  

Während der Verein etwa 22.281,61 € für Räumlichkeiten im Geschäftsjahr 2022 aus-
gab, wurden Zins- und Dividendeneinkünfte von rund 12,20 € erzielt und die Walter-
Pahl-Stiftung brachte rund 79,71 €, sowie einen 
Zuschuss in Höhe von 3.828,63 € mit ein. Darüber 
hinaus konnte durch großzügige Spenden von 
24.300,00 € die Zahlungsfähigkeit der Selbsthilfe  
sichergestellt werden.  

Für rund 8.945.- € wurden im Sinne des Förderauf-
trages älteren Menschen der altersgerechte Umbau 
eines Bades anteilig, sowie in mehreren Fällen die 
Umrüstung der Rollläden auf Elektroantrieb, sowie 
eine Kinder-Osteraktion auf der Vogelstang finan-
ziert.  

Viele Jahre lang war die Begegnungsstätte in Fried-
richsfeld Dreh- und Angelpunkt verschiedenster  
ehrenamtlicher Veranstaltungen, Nachbarschaftspro-
jekte und diverser Feiern. Leider wurde das ehren-
amtliche Engagement auf eigenen Wunsch hin im 
Jahr 2022 beendet und dieser Veranstaltungsort in 
der Folgezeit aufgelöst.  

Die Begegnungsstätte in Mannheim-Gartenstadt 
steht dagegen auch weiterhin für derartige Zwecke 
zur Verfügung. Sinn und Zweck solcher Veranstaltun-
gen soll es natürlich auch sein, die Aufmerksamkeit 
auf den Hilfsverein zu lenken, wodurch einer- 
seits den Nachbarn die Scheu genommen werden 
soll, gegenseitige Hilfe in Anspruch zu nehmen oder 
andererseits, wenn möglich, diese auch anzubieten. 
Eine Nachbarschaft im Geiste eines lebendigen Mit-
einanders ist eine starke Nachbarschaft, in der jeder 
auf den anderen Acht gibt.  

Hinweis: Wird eine Erbeinsetzung beabsichtigt, 
so empfiehlt es sich aufgrund erheblich geringe-

rer steuerlicher Abzüge nicht die Genossenschaft selbst, sondern die Walter-
Pahl- Stiftung als Begünstigte einzusetzen!  

Haben Sie auch Interesse, Mitglied der Selbsthilfe Gartenstadt e.V. zu werden, 
dann steht Ihnen der Vorstand des Vereins, Herr Wulf Maesch, jederzeit gerne  
für Fragen zur Verfügung. Er ist unter folgender Rufnummer für Sie erreichbar: 0621-
18005 38. 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 24,- €. Gerne können Sie den Verein auch durch 
eine Spende unterstützen. Der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. 
Die Kontoverbindung lautet: 

Selbsthilfe Gartenstadt e.V. 
IBAN DE48 6706 0031 0029 4266 00, BIC (Swift-Code) GENODE61MA3

Mitgliederversammlung Selbsthilfe 
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Vertreterliste nach Wohngebieten 2024

Fortsetzung von Seite 1: Vertreterwahl 2024

BEItRIttSERKLäRUNG  
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir zum 01. des folgenden Monats den Beitritt zum  
 

Selbsthilfe Gartenstadt e.V.  
 Die Satzung des Vereins erkenne(n) ich/wir mit allen Rechten und Pflichten durch meine/unsere Unterschrift an. 

 

_________________________________________________ 

Vor- und Zuname 

____________________________________________  

Geburtsdatum 

____________________________________________  

Straße / Hausnummer / Postfach 

____________________________________________  

Postleitzahl / Ort 

____________________________________________ 

Telefonnummer 

____________________________________________  

Beruf 

 
 

_____________________________, den___________ 

 

____________________________________________  

Unterschrift / Stempel

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Selbsthilfe Gartenstadt 

e.V., den monatlichen Beitrag bei Fälligkeit bis auf Wider-

ruf von folgendem Konto durch Lastschrift einzuziehen: 

Institut ______________________________________ 

BIC ________________________________________ 

IBAN _______________________________________ 

 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung 

nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden  

Kreditinstituts keine Verpflichtung zu Einlösung. 

 

____________________________, den____________ 

 

____________________________________________  

Unterschrift / Stempel 

 

genehmigt: __________________________________

"

"

Almenhof / Niederfeld /  
Oststadt 
Beckmann, Sigrid 
Bodmer, Sonja 
Gutjahr, Dieter  
Hohn, Alyssa  
Lehfeldt, Jens  
Mischler, Florian 
Rode, Harald  
Unger, Kerstin  
Vögtel-Maier, Gabriele 

Friedrichsfeld / 
Rhein-Neckar-Kreis  
Blichmann, Michael  
Klingmann, Hans-Dieter  
Nockel, Sascha
Wiertzema, Thomas 

Gartenstadt 
Baus, Ludwig  
Brückl, Cornelia  
Capalbo, Larissa  
Favaro, Michelle  
Fränkle, Hannelore  
Klinnert-Weber, Ursula  
Knoch, Michael   
Lindauer, Susanne  
Of, Manfred 
Pahl, Jürgen 

Herzogenried / Neckarstadt  
Bröhan, Frank  
Dörner, Elke  
Gladrow, Norbert  
Knöbl, Natalie  
Müller, Christian 
Röhricht, Detlef  
Schnebel, Ute  
Wolf, Franz  
Zimmermann, Martin 

Kaefertal / Waldhof 
Assel, Heinz  
Fischer, Ursula  
Glücklich, Lidia  
Hauer, Renate  
Ihrig, Andreas  
Jones, Walter  
Müller, Marko  
Nord, Lieselotte  
Roskosch, Heinrich 
Wiehl, Christa  
Wilk, Eugen  

Ladenburg
Bloeß, Karen  
Glade, Ursula  
Wolf, Dieter 

Rheinau  
Campioni, Elke  
Rickel, Hans-Joachim  
Werling, Monika 

Vogelstang
Adamczyk, Olaf  
Arnold, Birgit  
Deister, Ute
Ernst, Sabine  
Fröhlich, Barbara 
Kesy, Walter
Schmidt, Enrico  
Sergot, Sabrina
Wiest, Timo 

Unversorgt  
Aust, Bernd  
Bühler, Michael  
Bauer, Marianne  
Baumann, Manfred  
Daum, Ralf  
Diemer, Mario  
Egermann, Heinz  
Ensslen, Thomas  
Erbsland, Günther  
Essenpreis, Rüdiger 
Fellhauer, Roland  
Güngör, Kenan  

Gammer, Bernhard  
Holub-Gegner, Bettina  
Joho, Angelika  
Kreis, Oskar  
Lotterhoff, Sven 
Müller, Lisa 
Mandt, Marvin  
Mauch, Uwe  
Meinl, Eberhard  
Metzner, Sabrina  
Rahn, Thomas  
Reubold, Maximilian 
Schary, Dagmar  
Schmitt, Klaus-Dieter  
Troche, Randolf  
Wollnik, Steffen  
Zuleger, Arnulf  

Ersatzvertreter  
Axtmann, Tobias
Beckmann, Jurek 
Benkert, Franz
Duchon, Daniel
Fath, Heidi
Forgo, Elena
Göth, Heidi
Heitmann, Timo 
Kampp, Gudrun

Kobold, Karin  
Kremer, Cedric  
Limberger, Sigrid
Merker, Wolfgang 
Nagel, Judith 
Pietron, Daniel  
Rehberger, Robert 
Schüler, Karin 
Schmidt, Helmut 
Tischer, Jens 
Walosek, Selina  
Watzel, Gerhard 

 



 
 

    
       

     
   

    





Für das Wohngebiet Herzogenried hat das Amt für Abfallwirtschaft im Jahr 2024 folgende feste  
termine für den Sperrmüll vorgesehen: 

Am Schulgarten              15.02.2024; 20.06.2024; 15.08.2024; 14.11.2024 

Am Sonnengarten          15.02.2024; 20.06.2024; 15.08.2024; 14.11.2024 

Am Steingarten              15.02.2024; 20.06.2024; 15.08.2024; 14.11.2024 

Am Weingarten              15.02.2024; 20.06.2024; 15.08.2024; 14.11.2024 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Service-Center des Stadtraumservice Mannheim gerne  
zur Verfügung. 

3


Sperrmüll Herzogenried

Sperrmüll Kein Sperrmüll

Schränke Bauholz, Gartenholz, Zäune
Tische Renovierungs- und Bauabfälle
Stühle Fenster, Türen
Betten Fußböden, Holzverkleidungen

Kleinmöbel Paletten
Schrott Autoteile

Fahrräder, Kinderwägen Nachspeicheröfen
Gasherde, Öfen Gewerbeabfälle

Metallmöbel Öltanks
Wäscheständer Maschendraht

EDV-Geräte CDs, DVDs
Großelektrogeräte, "Weiße Ware" Leuchtstoffröhren

Fernseher Klimaanlagen
Home Entertainment Nachtspeicheröfen
Küchen-Kleingeräte

Matratzen Autoreifen
Polstermöbel Steine, Bauschutt

Teppiche Glas-/Spiegelplatten
Kunststoffmöbel Schadstoffe, Farben, Lacke

Gewerbliche Abfälle
Waschbecken, Toilettenschüsseln

Textilien

Restsperrmüll

Möbel / Holz

Altmetall

Elektrogeräte

Allgemein
Sperrige Haushaltsgegenstände, die auch nach 

zumutbarer Verkleinerung nicht in den 
Abfallbehälter passen

Gegenstände, die mehr als 50 Kilogramm wiegen und/oder länger als 2 Meter sind. 
Kleinteile, die in die Mülltonne passen.                                                                         

Restmüll, Papier, Glas, Grünschnitt

Sperrmüll - was darf ich dazustellen und was nicht?

Kapitalerträge steuerfrei stellen: Das lohnt sich! 
 Notwendige Abgaben führen Banken ganz automa-
tisch an die zuständigen Finanzämter ab und die An-
leger bekommen davon meist wenig mit. Dabei können 
Kapitalertragsteuer (25%), Solidaritätszuschlag (5,5% 
auf die Kapitalertragsteuer) und gegebenenfalls Kir- 
chensteuer eine hohe Steuerlast bedeuten. 

Mit einem Freistellungsauftrag oder einer Nichtver- 
anlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) haben 
Sparer aber einen Einfluss darauf, ob und ab wann 
Steuern abgeführt werden! 

Was ist ein Freistellungsauftrag? 

Für Einzelpersonen bzw. Alleinstehende sind Kapital-
erträge von bis zu 1.000 € pro Jahr steuerfrei. Für Ehe-
gatten beträgt dieser sogenannte Sparer-Pauschbe- 
trag sogar insgesamt 2.000 € (Stand: 01.2023). Erst 
darüber hinausgehende Erträge müssen neben den 
anderen Einkünften versteuert werden. 

Mit dem Freistellungsauftrag, den Sparer bei ihrer 
Bank stellen, können sie ihre Bank anweisen,  Kapi-
talerträge bis maximal zur Höhe des Sparer-Pausch-
betrags steuerfrei auszuzahlen. Dabei können die 
Beträge auch aufgeteilt werden. Wer beispielsweise 
als Single bei zwei Instituten Kapitalerträge erwirt-
schaftet, kann bei beiden einen Freistellungsauftrag 
stellen – zum Beispiel mit einer hälftigen oder beliebi-
gen anderen Teilung. 

Was ist eine Nichtveranlagungsbescheinigung? 

Privatpersonen, deren Einkommen inklusive der Kapi-
talerträge im Kalenderjahr den Grundfreibetrag von 
11.604 € (Stand: 2024) nicht übersteigen, müssen 
2024 grundsätzlich noch keine Steuern zahlen. Aber: 
Finanzinstitute können nicht wissen, bei welchen ihrer 
Kunden das der Fall ist. Sie sind daher verpflichtet, die 
Kapitalertragsteuer (25%), den Solidaritätszuschlag 
(5,5% auf die Kapitalertragsteuer) und die Kirchen-
steuer abzuführen – es sei denn, sie bekommen eine 
entsprechende Mitteilung. Hier kommt die Nichtveranla-
gungsbescheinigung ins Spiel. 

Diese Bescheinigung können Geringverdienende mit 
entsprechenden Nachweisen beim zuständigen Wohn-
sitzfinanzamt beantragen. Bei Bewilligung bekommen 
Antragsteller die NV-Bescheinigung zugeschickt und 
können sie dann beim jeweiligen Kreditinstitut vorle-
gen. Nun kann Ihre Bank die Kapitalerträge in unbe-
grenzter Höhe und ohne Steuerabzug auszahlen. 

Wer eine NV-Bescheinigung bekommen hat, hat eine 
Art "Freifahrtschein vom Finanzamt". Das heißt, Sie 
müssen vorerst nicht mal eine Steuererklärung abge-
ben – geschweige denn Steuern zahlen. Die Beschei-
nigung ist drei Jahre gültig und muss dann erneut 
beantragt werden. Ändern sich Ihre finanziellen Ver-
hältnisse, müssen Sie die Bescheinigung zurückge-
ben. 

Worin bestehen Unterschiede? 

Der Freistellungsauftrag gilt nur für Kapitalerträge, also 
Gewinne aus einer Geldanlage – etwa Dividenden, 
Kursgewinne und Zinsen. 

Mit einer NV-Bescheinigung entfällt das Steuerzahlen 
generell. Banken und Sparkassen, denen diese Be-
scheinigung vorliegt, nehmen grundsätzlich keinen 
steuerlichen Abzug vor – selbst bei Kapitalerträgen, die 
über den Freistellungsauftrag hinausgehen. 

Für wen lohnt sich was? 

Diese Personengruppen können unnötige Steuerab-
züge von Banken oder etwa Fondsgesellschaften mit 
einer NV-Bescheinigung verhindern: 

1. Rentner oder Pensionäre mit geringer Rente oder 
Pension, die aber zum Beispiel über höhere Kapi-
talerträge verfügen 

2. Geringverdiener 

3. Studenten 

4. Kinder mit Sparvermögen (in der Regel ohne wei-
tere Einnahmen)

Einen Freistellungsauftrag einzurichten, lohnt sich für 
alle mit Zinseinnahmen oder anderen Kapitalerträgen, 
um die Erträge bis zur Freigrenze ohne Abzug zu  
erhalten. Banken, Bausparkassen oder Fondsgesell-
schaften führen ansonsten die 25-prozentige Abgel-
tungssteuer ans Finanzamt ab. Ist der Freistellungs- 
auftrag vergessen worden oder ungünstig verteilt, lässt 
sich die zu viel gezahlte Steuer nur noch im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung zurückholen. 

Haben eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
oder ein Freistellungsauftrag 
Nachteile? 

Für den Fall, dass das Einkommen in den drei Jahren 
nach Antragstellung der NV-Bescheinigung unerwartet 
über die Freibeträge steigt, ist das Finanzamt zu infor-
mieren. Die NV-Bescheinigung muss von der Bank zu-
rückgefordert werden. 

Der Nachteil von Freistellungsaufträgen ist, dass Sie 
unter Umständen Jahr für Jahr neu angepasst werden 
müssen – etwa weil die Kapitalerträge bei den ver-
schiedenen Banken Schwankungen unterliegen. Aller-
dings passen Banken die Aufträge automatisch an, 
sollte sich der zulässige Sparer-Pauschbetrag erhö-
hen.   

(Quelle: https://www.n-tv.de/ratgeber/Nichtveranlagung-vs-Freistel-

lungsauftrag-Wem-nuetzt-was-article24378755.html) 

Von Donnerstag, 14. März bis Samstag, 16. März 
2024 findet unter der Schirmherrschaft der Ersten 
Bürgermeisterin Frau Prof. Dr. Diana Pretzell der 
Auftakt zur Reinigungssaison 2024 statt. Unter 
dem Motto „Putz‘ Deine Stadt raus!“ sammeln 
Mannheimer Bürger, Vereine, KiTas, Schulen und 
Unternehmen Abfall in ihrer Umgebung ein und 
tragen dazu bei, dass Mannheim sauberer und 
schöner wird. Dieses neue dreitägige Format er-
setzt die bisherige Reinigungswoche. 

Mit dieser Auftakt-Reinigungsaktion möchten wir 
insbesondere Kindergärten und Schulen ermögli-
chen, während der Betreuungs- und Schulzeiten 
zu reinigen. Gleichzeitig möchten wir das gestei-
gerte Interesse nach flexiblen Reinigungszeiten 
unterstützen. Der Stadtraumservice stattet ganz-
jährig alle freiwilligen Helfer mit den nötigen Mate-
rialien aus und holt den gesammelten Müll an 
einem vereinbarten Ort ab. 

Wenn Sie am Saisonauftakt teilnehmen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt eine eigene Reinigungs-
aktion durchführen möchten, melden Sie sich bitte 
an unter: https://www.mannheim.de/de/service-
bieten/umwelt/stadtraumservice-mannheim/gruen-
flaechen-strassenbetrieb-und-stadtreinigung/stadtr
einigung/cleanup-mannheim 

So erhalten Sie künftig auch Neuigkeiten über an-
stehende Reinigungsaktionen, da ab sofort aus-
schließlich per Mail informiert wird. 

Alle, die sich in der Reinigungssaison engagiert 
haben und so zu einer saubereren Umwelt beitra-
gen, bekommen die Chance, einen von vielen at-
traktiven Preisen zu gewinnen. 

(Quelle: https://www.mannheim.de/de/infos-zum-stadtraumser-
vice/was-kann-ich-zur-verbesserung-der-sauberkeit-in-mannheim-
beitragen/reinigungsaktionen/auftakt-zur-reinigungssaison-2024) 

 

 

Der Stadtraumserivce 
Mannheim informiert: 
Auftakt zur Reinigungs- 
saison 2024 



Gebäudereinigung Wenk GmbH Straßenheimer Weg 183
Geschäftsführer Carsten Wenk 68259 Mannheim

� Gebäudereinigung
� Treppenhausreinigung

� Büroreinigung
� Teppichreinigung

� Gartenarbeiten
� Winterdienst

� Glasreinigung

    

Auer und Trott GmbH
Siedlerstrasse 73 • 68723 Schwetzingen
Fon 0 62 02 - 1 45 80 • Fax 0 62 02 - 27 05 85
E-Mail info@auer-trott.com • Internet www.auer-trott.com

Ihr kompetenter Partner für:

• Antennenbau
• Satellitenanlagen
• Kabelanschlüsse

• Elektroinstallationen
• EDV-Netzwerke

• Haussprechanlagen
• Videoüberwachungs-

anlagen

Meisterbetrieb des Elektrohandwerks

Elektroinstallationen
Augartenstraße 7, 68165 Mannheim

Telefon (0621) 44005-22
Telefax (0621) 44005-20

www.hoer-elektro.de

Fenster von

Viernheimer Weg 74 · 68307 Mannheim · Telefon 0621 777700

www.kagema.de

Ihr Lieblingsplatz!

          

Kompetenz seit 1969

O
H
GKress Bad + Design

Installationen
Sanitäre Anlagen

Gas/Heizung
Abwassertechnik

Kress OHG
Im Lohr 48
68199 Mannheim

0 6 21

-81 52 45
-81 10 47
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REMONDIS Service Südwest GmbH 
Telefon 0621 1500612  !  Mail rs-suedwest@remondis.de 
Facilitymanagement ! Grünanlagenpflege ! Winterdienst ! Reinigung!

Kieferorthopädische Fachpraxis 
Dres. Ensslen Mannheim Gartenstadt  

• Zahnkorrekturen 
• für Kids, Teenies und Erwachsene 
• Festsitzende Apparaturen 
• (verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl) 
• Clear Aligner 
• Innenapparatur für untere Nachkorrekturen (Lingualbrackets) 
• Herausnehmbare Zahnspangen 
• Kiefergelenkuntersuchung und  Aufbissschienen

Wo?    
Freyaplatz 12, Mannheim, Telefon 0621 - 37 49 49,  
Email: praxis@dr-ensslen.de, Mo - Fr 9:00-17:00 Uhr 

        
    

     


KABELFERNSEHEN: WICHtIGE äNDERUNG  

FÜR WOHNUNGSVERSORGtE MItGLIEDER 

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG-Novelle) haben Bundestag und Bundesrat eine 
Änderung der Betriebskostenverordnung vorgenom-
men. Diese Gesetzesänderung hat zur Folge, dass 
die Kosten für die Breitband- und Kabelfernsehversor-
gung nicht mehr wie bisher über die Betriebskosten 
abgerechnet werden können. 

Die in den vergangenen Jahren mit Vodafone abge-
schlossenen Verträge werden aufgrund dieser Geset-
zesänderung zum 31.03.2024 beendet. 

Das bedeutet, Sie als Nutzer müssen ab diesem 
Zeitpunkt selbst bestimmen, welchen TV-Anbieter Sie 
wählen, oder ob Sie ganz auf einen Kabelanschluss 
verzichten möchten.

Wollen Sie also auch nach dem 31.03.2024 noch 
Kabelfernsehen nutzen, müssen Sie sich selbst 
rechtzeitig um einen neuen Vertrag ab dem 
01.04.2024 bemühen.  

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass Sie in der Wahl des 
TV-Anbieters völlig frei sind!  

Aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehungen mit 
Vodafone, konnten wir für die Übergangszeit nach 
dem 01.04.2024 gute Konditionen aushandeln. Soll-
ten Sie sich daher für Vodafone als TV-Anbieter ent-
scheiden, können Sie Ihren neuen Vertrag auf 
Grundlage dieser Konditionen abschließen. Als An-
sprechpartner zu diesem Thema wurden uns von Vo-
dafone die folgenden Kontaktmöglichkeiten genannt: 

Esra Özbidak,Tel.: 0163-8587104 (evtl. kostenpflichtig) 

Murat Mayoglu, Tel.: 0174-4014838 (evtl.kostenpflichtig)

Bitte beachten Sie:  

Für alle Anliegen und Fragen rund um das thema 
Neuvertrag bis zum 01.04.2024, sowie für alle Ver-
tragsfragen, Störungsmeldungen, Beschwerden 
etc. nach dem 01.04.24 ist ausschließlich der von 
Ihnen ausgewählte tV-Anbieter als Vertragspart-
ner und alleiniger Ansprechpartner zuständig. Die 
Genossenschaft scheidet als Ansprechpartner 
aus!  

Wir möchten daher dringend darum bitten, von 
Rückfragen jeglicher Art zu diesen themen bei 
der Gartenstadt-Genossenschaft abzusehen, da 
wir aufgrund der genannten Neuregelung keine 
Auskünfte, Hilfestellungen etc. mehr geben kön-
nen.     

 

!


